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Wir werden Mobilitätspartner! 
Aufnahme in die Mobilitätspartnerschaft Essen
An die Geschäftsstelle  der Mobilitätspartnerschaft  Essen 
Fax-Nr. 0201 / 8859 -009

Hiermit treten wir der Partnerschaft für efϐiziente und umweltgerechte Mobilität – Wirtschaft & Stadt  Essen bei.

Wir sind Mitglied 
der

O  Handwerkskammer 
     Düsseldorf (HWK)  

O Industrie- und Handelskammer       
    zu Essen (IHK) 

O  Kreishandwerkerschaft 
     Essen (KH)

O  Sonstige

Unternehmen

E-Mail

Ansprechpartner | Ansprechpartnerin

Branche | Gewerk

Internet

Straße | Hausnummer

PLZ | Ort

Telefon    Fax

Name des/der Unterzeichnenden

Funktion im Unternehmen

Firmenstempel

Ort | Datum

Unterschrift

Wir verp lichten uns, jährlich, unsere Aktivitäten gemäß 
dem von uns unterzeichneten Maßnahmenbogen zu benen-
nen (erstmals am 31.12.2019). 
Wir sind dazu berechtigt, die Öffentlichkeit und Ge-
schäftspartner auf unsere Unterzeichnung hinzuweisen 
und das Logo der Partnerschaft für nicht-produktbezogene 
Werbung zu nutzen. Sollten wir gegen umweltrechtliche 
Maßnahmen verstoßen, darf das Logo nicht mehr genutzt 
werden.
Wir erklären uns damit einverstanden, dass die Initial-

partner der Partnerschaft für efϐiziente und umweltge-
rechte Mobilität – Wirtschaft & Stadt Essen, (die Stadt 
Essen, die Industrie- und Handelskammer Essen, die 
Handwerkskammer Düsseldorf und die Kreishandwerk-
erschaft Essen) unsere Teilnahme an der Partnerschaft 
öffentlich bekannt geben und damit zum Beispiel in 
ihren Internetauftritten oder Pressemeldungen und 
elektronischen Medien werben. 
Wir erklären uns mit der Datenschutzerklärung 
einverstanden. (siehe S. 2)
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Mitgliedschaft
Mitglied der Partnerschaft können alle Mitgliedsunternehmen der Initialpartner werden, die sich zur efϐizienten und 
umweltgerechten Mobilität in ihrem Unternehmen bekennen und sie in ihrer Unternehmensphilosophie verankern. 
Darüber hinaus müssen die Unternehmen bereits Maßnahmen zu efϐizienter und umweltgerechter Mobilität umsetzen 
oder sich zu einer Umsetzung im Rahmen der Partnerschaft verpϐlichten.
Die Partnerschaft verzichtet auf Vorschriften und Verbote. Vielmehr setzt sie konsequent auf Freiwilligkeit und Selbst-
bindung der teilnehmenden Unternehmen. Die Unternehmen haben dabei die Möglichkeit, mit eigenen Maßnahmen 
und Zielen ihre betriebliche Mobilität zu verbessern oder Maßnahmen einer Auswahlliste umzusetzen. Gemeinsam mit 
engagierten und innovativen Unternehmen und deren Beschäftigten setzt die Partnerschaft für efϐiziente und umwelt-
gerechte Mobilität auf die Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie.

Evaluierung
Unternehmen, die sich der Partnerschaft anschließen und konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität 
durchführen wollen, weisen jährlich, erstmalig zum 31.12.2019, den Umsetzungsfortschritt der Maßnahmen nach. 
Zweck der Evaluierung ist es, die Erreichung der mit Beitritt zur Partnerschaft zum Ziel gesetzten Maßnahmen zu 
bewerten. Die Mitgliedschaft ist damit Auszeichnung für die erbrachte Leistung hinsichtlich efϐizienter und umweltge-
rechter Mobilität. 
Die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer und die Kreishandwerkerschaft erheben zu diesem Zweck 
bei ihren jeweiligen Mitgliedsunternehmen mittels eines standardisierten Fragebogens die notwendigen Daten, fassen 
sie zusammen und stellen sie den Initialpartnern zur Verfügung.

Ende der Mitgliedschaft
Ein Unternehmen kann jederzeit auf eigenen Wunsch aus der Partnerschaft austreten. Erfolgt keine jährliche Rückmel-
dung im Rahmen der Evaluierung, läuft die Mitgliedschaft aus. Die Laufzeit der Partnerschaft endet am 31.12.2021.

Datenschutzerklärung
Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zweck Ihrer Teilnahme an der „Partnerschaft für efϐiziente 
und umweltgerechte Mobilität – Wirtschaft & Stadt“ gespeichert. Die Speicherung endet, sobald ihre Kenntnis für die 
Erfüllung des Zwecks der Speicherung nicht mehr erforderlich ist, spätestens nach Beendigung Ihrer Mitgliedschaft. 
Personenbezogene Daten im Sinne von § 3 Abs. 1 LDSG NRW sind solche Daten, die Angaben über persönliche und 
sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person enthalten. Im Einzelnen werden im 
Rahmen der Partnerschaft für efϐiziente und umweltgerechte Mobilität – Wirtschaft & Stadt folgende Daten abgefragt: 
Name, E-Mail Adresse, Telefonnummer und Faxnummer. Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten an Dritte, zu 
kommerziellen oder nicht-kommerziellen Zwecken, ϐindet ausdrücklich nicht statt.
Ihre Fragen zur „Partnerschaft für efϐiziente und umweltgerechte Mobilität – Wirtschaft & Stadt Essen“ beantwortet 
gerne die

Geschäftsstelle der Partnerschaft für ef iziente und umweltgerechte Mobilität – Wirtschaft & Stadt Essen
Telefon: 0201 / 8859 -117
Fax: 0201 / 8859 -009
mobilitaetspartnerschaft@umweltamt.essen.de
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